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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
FÜR DIE TENNISCAMPS DES BSV 92 – TENNISABTEILUNG

1. Voraussetzungen
Alle Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren können an den Tenniscamps des BSV 92 teilnehmen. Die Kinder werden
in Gruppen von 6 bis maximal 8 Kindern möglichst gleicher Spielstärke eingeteilt.

2. Aufsicht bei Minderjährigen
Die Aufsichtspflicht  für minderjährige Kinder beschränkt  sich auf  die Dauer des Tenniscamps. Von Seiten des
BSV 92 wird außerhalb des Camps keine Haftung übernommen. Die Eltern/Erziehungsberechtigten haben dafür
Sorge zu tragen, dass die Aufsicht für ihr(e) Kind(er) vor und nach dem Trainingsbetrieb nahtlos gewährleistet ist.
Die Eltern/Erziehungsberechtigten informieren ihre Kinder, dass sie den Trainingsbereich nicht verlassen dürfen
und den Anweisungen der Trainer Folge zu leisten haben. Der BSV 92 übernimmt keine Haftung, wenn ein Kind
den Trainingsbereich verlässt.

3. Ausschluss vom Tenniscamp
Der BSV 92 – vertreten durch die BSV 92-Trainer – behält sich vor, im Einzelfall einen Tenniscamp-Teilnehmer/-in
aus dem Camp auszuschließen, wenn diese/r trotz mehrfacher Ermahnung den Anweisungen des/der Trainers/-in
keine Folge leisten, das Training massiv stört oder durch sein/ihr undiszipliniertes Verhalten die Gesundheit der
anderen  Kinder  gefährdet.   Bei  Minderjährigen  muss  diese/r  bis  zur  Abholung  durch  die
Eltern/Erziehungsberechtigten im Trainingsbereich verbleiben. In diesem Fall hat der/die Ausgeschlossene keinen
Anspruch auf Erstattung der (anteiligen) Camp-Gebühr.

4. Haftung
Die Haftung des BSV 92 für Schäden im Zusammenhang mit dem Tenniscamp beschränkt sich auf Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit.

5. Absage des Tenniscamps
Bei Rücktritt innerhalb der letzten Woche vor dem Tenniscamp sind 50 Prozent der Camp-Gebühr zu bezahlen. Bei
Nichterscheinen  sind  100 Prozent  der  Camp-Gebühr  zu  bezahlen.  Bei  krankheits-  oder  verletzungsbedingtem
Rücktritt (nur mit ärztlichem Attest) entstehen keine Kosten. Dieses Attest ist unaufgefordert bis zwei Tage nach
Beginn des Camps schriftlich beim BSV 92 einzureichen. Des Weiteren machen wir darauf aufmerksam, dass bei
einer Verletzung oder Krankheit während des Camps keine Rückzahlung der Camp-Gebühren erfolgt.

6. Medien
Mit der Anmeldung zu dem Tenniscamp ist jede/r Teilnehmer/-in damit einverstanden, dass über das Camp in den
Medien  des  BSV 92  (Homepage  des  BSV 92,  Homepage  der  Tennisschule  Ritter & Lingner  und  in  dem
Clubjournal) ereignisbezogene Fotos und Berichte mit evtl. Namensnennung veröffentlicht werden.

7. Datenschutz
Ihre persönlichen Daten werden bei uns elektronisch gespeichert. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt
nicht.

8. Verlust von Wertsachen
Der BSV 92 übernimmt während des Tenniscamps keine Haftung für abhanden gekommene Wertsachen.

9. Erklärung des/der Erziehungsberechtigten
Mit der Anmeldung zum Tenniscamp des BSV 92 erkläre ich, dass mein/e Sohn/Tochter körperlich gesund und
sportlich voll belastbar ist. Ich erlaube meinem Kind, sich sportlich unter der Aufsicht von Trainern zu betätigen. Im
Interesse eines reibungslosen Ablaufes wird mein Kind den Anweisungen der Trainer Folge leisten. Bei groben
Verstößen akzeptiere ich den Ausschluss von dem Camp.
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